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Gemeinderat Bonstetten 
Verhandlungsbericht und Informationen 
aus der Sitzung vom 28. Juni 2022 
(inkl. Beschlüsse der Primarschulpflege) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeindliche Urnenabstimmung und Wahlen vom 15. Mai 2022; Erwahrung der Resultate; 
Beschluss zur Einreichung der teilrevidierten Gemeindeordnung (GO) an den Regierungsrat 
An den Urnenabstimmungen bzw. Wahlen vom 15. Mai 2022 wurde über folgende gemeindliche 
Vorlagen abgestimmt: 
1. Genehmigung des Kredits von CHF 18'300’000 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrech-

nung für den Neubau des Mehrzweckgebäudes Heumoos sowie die Übertragung der ge-
meindlichen Parzellen Kat.-Nrn. 2933 und 2934 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen im 
Betrag von CHF 3'378'000; entspricht dem Gesamtbetrag von CHF 21'678'000. 

2. Einführung einer «Energiekommission» und Zustimmung zur damit verbundenen Ergänzung 
in Art. 44 Abs. 2 lit. d) der Gemeindeordnung (Teilrevision der Gemeindeordnung). 

3. Erneuerungswahlen des Primarschulpräsidiums für die Amtsdauer 2022-2026, 2. Wahlgang 
4. Erneuerungswahlen eines Mitglieds der Rechnungsprüfungskommission (RPK) für die 

Amtsdauer 2022-2026, 2. Wahlgang 
Gemäss § 83 Abs. 1 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) stellt die wahlleitende Behörde 
die Rechtskraft der Wahl- und Abstimmungsergebnisse fest. Der Bezirksrat Affoltern hat mit Datum 
vom 23. Juni 2022 die Rechtskraft der obgenannten Wahlen und Volksabstimmungen bestätigt. Be-
vor die geänderte Gemeindeordnung (Vorlage 2) in Rechtskraft erwachsen kann, muss der Regie-
rungsrat sie genehmigen (vgl. § 4 Abs. 1 GG). Er prüft sie auf ihre Rechtmässigkeit. Das Gesuch 
um Genehmigung der Gemeindeordnung wird durch den Gemeinderat beim Gemeindeamt einge-
reicht. 
 
 
Gemeindeverwaltung und Betreibungsamt; Überprüfung der Öffnungszeiten 
Die Gemeindeverwaltung Bonstetten erbringt seit jeher einen kundenfreundlichen und effizienten 
Verwaltungsdienst. Dazu gehören auch dienstleistungsorientierte Öffnungszeiten. Gerade berufstä-
tige Personen haben damit am Dienstag oder Freitag die Möglichkeit ihre Behördengänge so wahr-
zunehmen, dass sie nicht von der Arbeit frei nehmen müssen. Allerdings wird diesbezüglich in den 
letzten Jahren festgestellt, dass immer mehr behördliche Aktivitäten per Internet oder E-Mail erfol-
gen und somit die Schalterbesuche rückläufig sind. Ferner ist die Gemeindeverwaltung Bonstetten 
eine der Gemeinden im Bezirk, welche die längsten Öffnungszeiten vorweist. Einige Gemeinden 
haben ganze Halbtage geschlossen. In den letzten Monaten ist den Mitarbeiter/innen aufgefallen, 
dass die Besucherzahlen am Dienstagabend zwischen 18.00 und 18.30 Uhr stetig rückläufig sind. 
Aus diesem Grund hat der Gemeindeschreiber die Einwohnerdienste, Steueramt, Betreibungsamt, 
Finanzen, Hoch- und Tiefbau beauftragt, im Mai 2022 die Besucherzahlen zwischen 18.00 und 18.30 
Uhr zu erheben. Mit Ausnahme des Betreibungsamtes kann das Fazit gezogen werden, dass am 
Dienstagabend zwischen 18.00 und 18.30 Uhr jeweils 0 bis 1 Personen die Schalter der Gemeinde-
verwaltung besuchen. Demgegenüber muss jeder Bereich mit mindestens einer Person, also 5 Ver-
waltungsmitarbeitenden, den Schalter besetzt halten. Aus ökonomischer Sicht und auch um die 
Ressourcen der Verwaltung zu bündeln, stimmt der Gemeinderat dem Antrag zu, die Schalteröff-
nungszeiten ab 1. September 2022 am Dienstagabend auf 18.00 Uhr zu reduzieren. 
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Finanzierungsbeitrag Gemeinde Bonstetten 2023 an Genossenschaft KISS 
Die Genossenschaft KISS Knonauer Amt wurde im November 2018 gegründet. Als Ergänzung zur 
Spitex, Pro Senectute usw. bietet sie kostenlose Nachbarschaftshilfe mit Zeitgutschriften an. Mit 
diesem Modell will KISS einen Beitrag leisten, damit der stark zunehmende Bedarf an Unterstützung 
und Begleitung von zu Hause lebenden Personen gedeckt werden kann. Das Prinzip besteht darin, 
dass leistungsfähige Personen hilfsbedürftige Mitmenschen in der praktischen Alltagsbewältigung 
unterstützen und dafür auf einem individuellen Konto nicht Geld, sondern Zeitgutschriften erhalten. 
Diese können sie zu einem späteren Zeitpunkt bei Bedarf selber einlösen, wenn sie durch andere 
Zeitvorsorgende betreut werden. Am 17. September 2019 genehmigte der Gemeinderat die 
Unterstützung der Genossenschaft KISS Knonauer Amt für das Jahr 2020 mit einem Betrag von 
CHF 0.40 pro Einwohner/in. Für das Jahr 2021 und 2022 wurde der Betrag auf CHF 0.60 pro 
Einwohner/in erhöht. Die Genossenschaft KISS Knonauer Amt entwickelt sich erfreulich. Seit dem 
Geschäftsstart im Juli 2019 verzeichnen sie Ende Mai 2021 bereits 156 Genossenschaftsmitglieder 
und 106 Tandems mit insgesamt 2161 Stunden geleisteter Freiwilligenarbeit. Dies kommt allen 
zugute; den Personen, welche persönlicher Unterstützung bedürfen und den gebenden Personen, 
deren Ressourcen und Hilfsbereitschaft der Allgemeinheit dienen. Der Betrieb ist gut eingespielt und 
hat sich auch in den Zeiten der Covid-19-Krise bewährt. 2022 ist das letzte Jahr der Pilotphase und 
da ab 2023 voraussichtlich vom Lotteriefond Kanton Zürich keine Beiträge mehr fliessen werden, ist 
die Genossenschaft KISS noch mehr auf die Beiträge der Gemeinden angewiesen. Deshalb scheint 
eine Erhöhung für einen Betrag von 80 Rappen je Einwohner angemessen. Die Genossenschaft 
KISS Knonauer Amt wird für das Jahr 2023 von der Gemeinde Bonstetten mit einem Betrag von 
CHF 4'505.00 (CHF 0.80 pro Einwohner/in) unterstützt unter dem Vorbehalt der Genehmigung des 
Budgets 2023 durch den Souverän. 
 
 
Im Weiteren hat der Gemeinderat: 
• Das Social Media Konzept der Gemeinde Bonstetten genehmigt; 
• Der Ablösung des alten ICT-Steuerprogramms mit dem Produkt-Upgrade und Zentralisierung 

«Züri-Central» zugestimmt; 
• Die Nutzungsvereinbarung der Zivilschutzanlage mit der Jugendarbeit Jugendplus gutgeheissen; 
• Die Wahl des Bauherrenbegleiters für die Erstellungsphase des Mehrzweckgebäudes Heumoos 

vorgenommen. 
 
 
Sitzung der Primarschulpflege vom 16. Juni 2022 
Die Primarschulpflege hat an ihrer Sitzung vom 16. Juni 2022: 
• Diverse Sonderschulsettings (intern und extern) bewilligt; 
• Zwei Rekurse zur Klasseneinteilung besprochen und gutgeheissen; 
• Die erste Lesung des Budgets 2023 vorgenommen; 
• Die Budgetanträge 2023 des Hausdienstes zur Bewilligung an den Gemeinderat empfohlen; 
• Den Stellenplan für das Schuljahr 2022/2023 diskutiert; 
• Verschiedene Neuanstellungen und Anstellungsänderungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
Verabschiedung Behördenmitglieder 
Für Gemeindepräsident Erwin Leuenberger, Gemeinderat Heinz Schlüchter und Gemeinderat Si-
mon Vergés hat am 28. Juni 2022 die letzte Gemeinderatssitzung stattgefunden. Sie waren je 
4 Jahre für die Gemeinde Bonstetten tätig. Ihnen gebührt einen besonderen und herzlichen Dank 
für ihre hervorragende Arbeit. Für die Zukunft, mit etwas mehr Freizeit, wünschen wir Ihnen viel 
Freude, Erfolg und beste Gesundheit. 
 
Bonstetten, 30. Juni 2022 

 
 

Hinweis an die Presse: 
Bei Rückfragen zur vorliegenden Medienmitteilung wenden Sie sich bitte an: 
Christof Wicky, Gemeindeschreiber, Tel: 044 701 95 90 , praesidiales@bonstetten.ch 


